
Informationsbrief an Eltern 
Betreuungsangebote an den Grundschulen in Netphen 

Elternbeitragssatzung ab 01.08.2026 
(Offene Ganztagsschule – OGS, Verlässliche Halbtagsbetreuung – VHS, VHS-PLUS, Ferienbetreuung) 

 

Liebe Eltern, 

der Rat der Stadt Netphen hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 eine neue Satzung zur Erhebung von 
Betreuungsbeiträgen beschlossen. Diese regelt die Teilnahmebedingungen und Elternbeiträge für die 
außerunterrichtlichen Betreuungsangebote an den Grundschulen der Stadt Netphen und tritt zum 01.08.2026 in 
Kraft. 

Nachfolgend erhalten Sie eine kompakte Übersicht. 

 

1. Für welche Angebote gilt die Satzung? 

Die Satzung gilt für alle außerunterrichtlichen Betreuungsangebote an den Grundschulen der Stadt Netphen: 

• Offene Ganztagsschule (OGS) 
• Verlässliche Halbtagsbetreuung (VHS) 
• Verlässliche Halbtagsbetreuung Plus (VHS-PLUS) 
• Ferienbetreuung für Grundschulkinder (Oster-, Sommer- und Herbstferien) 

 

2. Teilnahmeberechtigung und Anmeldung 

OGS, VHS und VHS-PLUS 

• Teilnahmeberechtigt sind Schüler*innen der Netphener Grundschulen. 
• Die Betreuung wird durch externe Maßnahmenträger (z.B. BANS e.V.) organisiert. 
• Voraussetzung ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages mit dem jeweiligen Maßnahmenträger. 
• Antragsfrist: jährlich bis 31.03. (Antrag ist in der Schule erhältlich und kann dort wieder eingereicht werden). 
• Aufnahme in der Regel zum 01.08. eines Schuljahres; spätere Aufnahmen sind nur in begründeten 

Ausnahmefällen und bei freien Plätzen möglich. 

Ferienbetreuung 

• Separate Anmeldung erforderlich. 
• Teilnahme an OGS, VHS oder VHS-PLUS berechtigt nicht automatisch zur Ferienbetreuung. 
• Die Buchung ist nur wochenweise möglich. 

 

3. Betreuungszeiten 

• OGS: grundsätzlich an Unterrichtstagen und an unterrichtsfreien Tagen (außer Sonn-/Feiertage und 
Weihnachtsferien), in der Regel von 8:00 bis 16:00 Uhr, mindestens bis 15:00 Uhr. 

• VHS: Betreuung an Unterrichtstagen einschließlich Unterrichtszeit von 8:00 bis 13:15 Uhr. 
• VHS-PLUS: ergänzend zur VHS an einem oder zwei Nachmittagen pro Woche. 
• Wichtig: OGS und VHS/VHS-PLUS können nicht gleichzeitig genutzt werden. 



4. Rechtsanspruch 

• OGS: Ab 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch, beginnend mit Klasse 1. Dieser wird schrittweise erweitert 
und gilt ab 01.08.2029 für Klassen 1 bis 4. 

• VHS/VHS-PLUS: Kein Rechtsanspruch; Teilnahme nur bei freien Plätzen und ausreichender Finanzierung. 

 

5. Laufzeit, Kündigung und Ausschluss 

• Die Anmeldung ist bindend für ein Schuljahr (01.08. bis 31.07.). 
• Der Betreuungsvertrag endet automatisch zum Schuljahresende; für jedes Schuljahr ist ein/e neue/r 

Anmeldung / Abschluss eines Betreuungsvertrages erforderlich. 
• Eine vorzeitige Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich (z. B. Schulwechsel, Umzug, gesundheitliche 

Gründe) und muss schriftlich erfolgen. 
• Bei schwerwiegenden Verstößen kann seitens der Schule in Abstimmung mit dem Maßnahmenträger ein 

Ausschluss erfolgen. In bestimmten Fällen bleibt die Beitragspflicht bestehen. 

 

6. Beitragspflicht 

Beitragspflichtig sind in der Regel die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten. 
Beim Wechselmodell werden die Einkommen beider Elternteile berücksichtigt.  
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

7. Beitragstabellen – welche Regelung gilt für wen? 

In der Satzung sind zwei Beitragstabellen enthalten.  
Welche für Sie maßgeblich ist, richtet sich nach dem gewählten Betreuungsangebot: 

• OGS: 
Für Kinder, die an der Offenen Ganztagsschule teilnehmen, gilt die Beitragstabelle der Anlage 1. Die 
Beiträge sind einkommensabhängig und nach Jahreseinkommensstufen gestaffelt. 

• VHS und VHS-PLUS: 
Für Kinder in der Verlässlichen Halbtagsbetreuung oder der VHS-PLUS gilt die Beitragstabelle der Anlage 2. 
Auch hier erfolgt die Einstufung nach dem maßgeblichen Jahreseinkommen; die Beitragshöhe unterscheidet 
sich je nach Betreuungsform (VHS bzw. VHS-PLUS). 

• Ferienbetreuung: 
Für die Ferienbetreuung gelten diese Tabellen nicht. Die Beiträge werden einkommensunabhängig 
festgelegt und direkt durch den Maßnahmenträger der Ferienbetreuung (BANS e.V.) erhoben. 

Die verbindlichen Beitragssätze ergeben sich aus der Satzung bzw. im Rahmen der Ferienbetreuung aus den 
jeweiligen Anmeldeformularen des Maßnahmenträgers BANS e.V. in der jeweils gültigen Fassung. 

 

8. Festsetzung und Zahlung der Beiträge 

• Die Beiträge für OGS, VHS und VHS-PLUS werden durch Bescheid der Stadt Netphen festgesetzt. 
• Die Zahlung erfolgt grundsätzlich per SEPA-Lastschrift, monatlich im Voraus. 
• Nicht gezahlte Betreuungsbeiträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren der 

Stadt Netphen. 
• Schließzeiten (z. B. Ferien, unterrichtsfreie Tage) ändern nichts an der Beitragspflicht. 



• Die Kosten für das Mittagessen sind nicht im Betreuungsbeitrag enthalten und werden gesondert durch den 
Maßnahmenträger erhoben. 

• Die Beiträge für die Ferienbetreuung werden gesondert durch den Maßnahmenträger erhoben. 

9. Einkommensangaben und Mitteilungspflichten 

• Das maßgebliche Einkommen ist vollständig anzugeben und nachzuweisen. 
• Änderungen der Einkommensverhältnisse sind unverzüglich mitzuteilen, da sie zu einer Neueinstufung 

führen können. 
• Ohne Einkommensnachweise wird der höchste Beitrag festgesetzt. 

 

10. Ermäßigungen und Unterstützung 

• Bei mehreren gleichzeitig betreuten Kindern innerhalb der OGS gelten Geschwisterermäßigungen bis hin zur 
Beitragsfreiheit für weitere Kinder. 

• Für einkommensschwächere Familien ist eine Bezuschussung aus dem Netphener Familienförderfonds 
grundsätzlich möglich. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Antrag. 

• Für die Ferienbetreuung besteht eine Ermäßigung, wenn das Kind im gleichen Schuljahr an OGS oder 
VHS/VHS-PLUS teilnimmt. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben einen möglichst transparenten Überblick gegeben zu haben.  

Maßgeblich sind stets die Regelungen der Elternbeitragssatzung der Stadt Netphen in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Mit freundlichen Grüßen      

Stadt Netphen        
Fachbereich I/4 Bildung, Familie und Freizeit    
 
 


